
29. Jahrgang Freitag, den 16. Februar 2024 Nr. 2

Amtsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft

Heideland-Elstertal-Schkölen
mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz, Walpernhain 

und der Stadt Schkölen
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sprechzeiten (nur mit terminabsprache) und rufnummern
Crossen Telefon: 036693 / 470 - 0

Meldebehörde: Telefon: 036693 / 470 - 19

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Schkölen Telefon: 036694 / 403 - 0

Meldebehörde Telefon: 036694 / 403 - 16

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr
jeden letzten Samstag nach Vereinbarung

Bürgermeister

Crossen a.d. Elster Herr Zimmermann donnerstags 17.00 - 18.30 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470 - 16
Hartmannsdorf Herr Sahr donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463
Heideland Herr Pöhl mittwochs 17.30 - 18.30 Uhr
Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402
Schkölen Frau Dr. Ehlers-Tomancová donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036694 / 40 312
Silbitz Herr Mahl donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343
Seifartsdorf Herr Mahl donnerstags 17.30 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365
Walpernhain Herr Weihmann dienstags 18.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 46 938

Forstrevierleiterin Frau Thar
Jeden letzten Donnerstag im Monat Sprechstunde von 16.00 - 18.00 Uhr
im Mehrzweckgebäude in Königshofen, Pillingsgasse 2.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch erreichbar unter der Nummer: 0361 / 57 39 13 233 Fax: 0361 / 57 19 13 233

Forstrevier Bad Klosterlausnitz (Gemarkung Seifartsdorf)

Ansprechpartner: Florian Hubl erreichbar unter der Nummer: 0172 / 34 80 21 6

Kontaktbereichsbeamter PHM Korbanek

in Crossen Flemmingstraße 17 donnerstags 15.00 - 17.00 Uhr Tel. 036693 / 23 839

Kontaktbereichsbeamter PHM Bauer

in Schkölen Naumburger Str. 4 donnerstags 15.00 - 17.00 Uhr Tel.  036694 / 40 319
Fax: 036694 / 36 880

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen

Nach telefonischer Vereinbarung: Frau Brigitte Lihs, Crossen an der Elster, 036693 470 - 24
Herr Christian Köhler, Schkölen, 036693 470 - 24
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Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, den 06. März 2024, 15.00 Uhr

(bitte unbedingt beachten)

Nächster Erscheinungstermin
Freitag, den 15. März 2024

Sie können die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter über folgende  
Direkteinwahlnummern erreichen:

Zentrale VG
Gemeinschafts-
vorsitzender

Herr Bierbrauer 036693/ 470-23

geschäftsleitender
Beamter

Herr Altner 036693/ 470-14

Sekretariat Frau Klaumünzner 036693/ 470-12
Fax 036693/ 470-22

Hauptamt
Leiterin Frau Baas 036693/ 470-24
SB Entgelt/Personal Frau Gründonner 036693/ 470-15
SB allg. Verwaltung/
Friedhöfe

Frau Rosenstengel 036693/ 470-18

SB Ordnungsamt Frau Kertscher 036693/ 470-25
Kultur, Ordnungsamt   mobil                         0155/ 66 357 431
SB Kindertages- 
stätten/Amtsblatt

Frau Seidler 036693/ 470-27

Meldebehörde Frau Pommer 036693/ 470-19
Termine für das Einwohnermeldeamt ganz bequem online 
buchen unter: www.heideland-elstertal.de

Finanzen
Leiterin Frau Kutscher 036693/ 470-30
stellv. Leiterin Frau Prüger 036693/ 470-31
SB Kämmerei Frau Krause 036693/ 470-32
SB Kämmerei/ 
Steuern

Frau Zillich 036693/ 470-33

Kassenleiter Herr Dämmrich 036693/ 470-35

Bauamt
SB Bauamt Frau Schwittlich 036693/ 470-34
SB Bauamt Herr Stelmasik 036693/ 470-28
Bau-Ing. Herr Trübger 036693/ 470-21

Kontaktbereichs- 
beamter

Herr Korbanek 0152/ 07 63 93 14

Internetadresse der VG Heideland-Elstertal-Schkölen
E-Mail:                         info@vg-hes.de
Internetseite: www.heideland-elstertal.de

Verwaltungstelle Schkölen

Hauptamt
Sekretariat/
Barkasse

Frau Herrmann 036694/ 403-11

stellv. Leiter 
SB Ordnungsamt

Herr Köhler
mobil

036694/ 403-26
0155/ 66 357 432

SB Allg. Verwaltung Frau Pätzold 036694/ 403-25
DGHs/Versicherungen
SB Allg. Verwaltung Frau Voigt 036694/ 403-18
Fax 036694/ 403-20

Meldebehörde Frau Spörl 036694/ 403-16

Bauamt
Leiterin Frau Hauschild 036694/ 403-15
SB Bauamt Frau Reich 036694/ 403-24

Stadt Schkölen:
E-Mail schkoelen@vg-hes.de

Kontakt-
bereichsbeamter

Herr Bauer 0152/ 07 67 19 81

Klubhaus Crossen Frau Meißgeier 036693/ 24 87 27

E-Mail-AdressenVerwaltungsgemeinschaft 
Heideland-Elstertal-Schkölen

Bierbrauer, Martin bierbrauer@vg-hes.de
Altner, Roberto altner@vg-hes.de
Baas, Michaela baas@vg-hes.de
Dämmrich, Nils daemmrich@vg-hes.de
Gründonner, Lisa-Marie gruendonner@vg-hes.de
Hauschild, Genia hauschild@vg-hes.de
Herrmann, Victoria herrmann@vg-hes.de
Kertscher, Claudia kertscher@vg-hes.de
Klaumünzner, Nicole klaumuenzner@vg-hes.de
Köhler, Dirk koehler@vg-hes.de
Krause, Iris krause@vg-hes.de
Kutscher, Annett kutscher@vg-hes.de
Much, Franziska much@vg-hes.de
Pätzold, Julia paetzold@vg-hes.de
Pommer, Julia pommer@vg-hes.de
Prüger, Wiebke prueger@vg-hes.de
Reich, Silvia reich@vg-hes.de
Rosenstengel, Eva rosenstengel@vg-hes.de
Seidler, Margit seidler@vg-hes.de
Spörl, Sandra spoerl@vg-hes.de
Stelmasik, Darius stelmasik@vg-hes.de
Trübger, Ingo truebger@vg-hes.de
Voigt, Sabine voigt@vg-hes.de
Zillich, Claudia zillich@vg-hes.de
VG info@vg-hes.de

... im Monat März

Crossen an der Elster
06.03. zum 70. Geburtstag Frau Kunze, Bärbel
Hartmannsdorf
01.03. zum 75. Geburtstag Frau Perlich, Brigitte
20.03. zum 70. Geburtstag Frau Jacob, Birgit
Heideland, OT Thiemendorf
08.03. zum 70. Geburtstag Frau Müller, Annelie
Schkölen
22.03. zum 80. Geburtstag Frau Bauer, Edda
22.03. zum 80. Geburtstag Frau Dumke, Brigitte
Wetzdorf
23.03. zum 75. Geburtstag Herr Geißler, Lothar
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Amtliche Bekanntmachungen

WAHLHELFER GESUCHT!
Für die

Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 (Gemeinderat + ggf.  
Ortsteilbürgermeister + Landrat + Kreistag)

sowie für die

Europawahl am 9. Juni 2024 (ggf. auch Stichwahlen)

werden freiwillige Helfer zur Besetzung der Wahlausschüsse 
bzw. der Wahlvorstände gesucht.

Voraussetzung für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist, dass Sie 
wahlberechtigt sind (16 Jahre) und Ihren Wohnsitz im Wahlgebiet 
(Gemeinde / Stadt) haben.

Bewerber, Beauftragte für Wahlvorschläge und deren Stellvertre-
ter sowie Leiter einer Aufstellungsversammlung für die Gemein-
dewahl können nicht Mitglied im Wahlvorstand sein.

Eine vorbereitende Wahlschulung wird 1 bis 2 Wochen vor der 
Wahl durchgeführt.

Sie erhalten für Ihre Tätigkeit ein Erfrischungsgeld.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 28. März 2024 bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen:

für den Bereich Heideland-Elstertal
unter Tel.: 036693 / 470-24 (Frau Baas) und
für die Stadt Schkölen
unter Tel.: 036694 / 304-26 (Herr Köhler)

Verwaltungsgemeinschaft

Erreichbarkeit Ordnungsamt
Unser Ordnungsamt ist ab jetzt auch mobil erreichbar.

Frau Kertscher: 0155/66 357 431
Herr Köhler: 0155/66 357 432

Schließung der Verwaltung
Am Donnerstag, dem 21. März 2024 bleibt die Verwaltung 
aus dienstlichen Gründen am Vormittag geschlossen.

Ab 13.00 Uhr sind wir dann wieder für Sie da.

Wir bitten um Verständnis.

Schiedspersonen wiedergewählt bzw.  
im Amt bestätigt
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Heideland-Elstertal-Schkölen hat in ihrer Sitzung am 11.12.2023 
Frau Brigitte Lihs aus Crossen als Leiterin der Schiedsstelle wie-
dergewählt und Herrn Christian Köhler aus Schkölen in seiner 
Position als stellvertretender Schiedsmann bestätigt.
Ich möchte auf diesem Wege nochmals beiden gratulieren und 
für die bisher geleistete Arbeit danken.

Bierbrauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 durch öffentliche Bekanntmachung 
für alle Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen
1. Die Grundsteuer für das Kalenderjahr wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 

festgesetzt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

2. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2024 sind unverändert wie im Vorjahr:
 

Crossen Hartmannsdorf Heideland Rauda Schkölen Silbitz Walpernhain
Grundsteuer A 302 % 301 % 310 % 320 % 290 % 271 % 320 %
Grundsteuer B 404 % 405 % 415 % 425 % 400 % 389 % 450 %
 
3. Sofern im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplanes 

2024 die Hebesätze vom Vorjahr abweichen, ergehen neue 
Bescheide.
Das Gleiche gilt, wenn sich an den Besteuerungsgrundlagen 
im Einzelfall Veränderungen ergeben.

4. Die Grundsteuer 2024 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Abgabebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen je-
weils fällig am:
15. Februar 2024
15. Mai 2024
15. August 2024
15. November 2024.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 
3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird 
die Grundsteuer in einem Betrag am 01. Juli 2024 fällig.

Alle Steuerzahler, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen 
werden gebeten, die Beträge termingerecht unter Angabe des 
Kassenzeichens auf die Sparkasse Jena-Saale-Holzland (BIC 
HELADEF1JEN) zu überweisen:

Gemeinde Crossen IBAN: DE82 8305 3030 0000 5800 66
Gemeinde Hartmannsdorf IBAN: DE60 8305 3030 0000 5800 74
Gemeinde Heideland IBAN: DE68 8305 3030 0000 5504 42
Gemeinde Rauda IBAN: DE76 8305 3030 0000 5803 68
Gemeinde Silbitz IBAN: DE57 8305 3030 0000 5800 31
Gemeinde Walpernhain IBAN: DE15 8305 3030 0000 5506 20
Stadt Schkölen IBAN: DE53 8305 3030 0000 5617 70

Die Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe durch Widerspruch in der VG Heideland-Elstertal-Schkölen, 
Flemmingstr. 17 in 07613 Crossen, angefochten werden.
Nach § 80 Abs. 2 der VwGO hat der Widerspruch keine aufschie-
bende Wirkung.
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Der rechtskräftige vorhabenbezogene Bebauungsplan ist er-
gänzend auch auf der Internetseite der Gemeinde Crossen an 
der Elster unter: www.heideland-elstertal.de eingestellt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das in Papierform vorliegende Sat-
zungsexemplar maßgebend ist, da Abweichungen bei der elekt-
ronischen Wiedergabe nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB

- eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
- 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

- ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs

nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Ab-
wägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.

Ist dieser Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung ent-
halten oder aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassen 
worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung gemäß 
§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind (§ 21 Abs. 4 Satz 2 ThürKO).

Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist je-
dermann diese Verletzung geltend machen (§ 21 Abs. 4 Satz 3 
ThürKO).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

H. Zimmermann
Bürgermeister

Gemeinde Heideland

Einwohnerversammlungen 2024
Beginn: 19.00 Uhr

Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Heideland,

leider musste ich die geplanten Einwohnerversammlungen ab-
sagen. Die Veröffentlichung der Termine erfolgte fast am Tag der 
ersten Einwohnerversammlung, das ist einfach zu kurz. Ich be-
danke mich nochmals für ihr Verständnis und lade sie hiermit zu 
folgenden Einwohnerversammlungen ein.

Thiemendorf 29.02. Vereinshaus
Etzdorf 01.03. DGH

Buchheim 06.03. Saal Buchheim
Großhelmsdorf 07.03. DGH

Lindau/Rudelsdorf 08.03. Saal Lindau
Törpla 11.03. Saal Törpla

Königshofen 12.03. Heidetreff

Pöhl
Bürgermeister

Gemeinde Crossen an der Elster

Satzung

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der  
Gemeinde Crossen an der Elster für das Sonderge-

biet Einzelhandel „An der Bahnhofstraße“ als  
Überplanung einer südöstlichen Teilfläche des 

Bebauungsplanes Nr. 1 Gewerbe- und Industriepark 
„Lange Wiese / Rautenanger“

Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster hat am 
23.10.2023 mit Beschluss Nr. 39/2023 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Gemeinde Crossen an der Elster zum Son-
dergebiet Einzelhandel „An der Bahnhofstraße“ als Überplanung 
einer südöstlichen Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 1 Gewer-
be- und Industriepark „Lange Wiese / Rautenanger“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Der Antrag zur Genehmigung der Satzung wurde am 15.11.2023 
beim Landratsamt Saale-Holzland-Kreis eingereicht.

Das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis hat mit Schreiben vom 
05.12.2023, Az.: BLS2020/1380 für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan der Gemeinde Crossen an der Elster zum Sondergebiet 
Einzelhandel „An der Bahnhofstraße“ als Überplanung einer südöstli-
chen Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 1 Gewerbe- und Industrie-
park „Lange Wiese / Rautenanger“ die Genehmigung erteilt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Gemeinde Crossen 
an der Elster zum Sondergebiet Einzelhandel „An der Bahnhof-
straße“ als Überplanung einer südöstlichen Teilfläche des Be-
bauungsplanes Nr. 1 Gewerbe- und Industriepark „Lange Wiese 
/ Rautenanger“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Die Lage des Geltungsbereichs ist aus beigefügtem Übersichts-
plan ersichtlich.

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Sondergebiet Einzelhandel „An der Bahnhofstraße“ als Überpla-
nung einer südöstlichen Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe- und Industriepark „Lange Wiese / Rautenanger“

Jedermann kann den rechtskräftigen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan und die Begründung mit Umweltbericht sowie die 
zusammenfassende Erklärung ab dem Tag der Bekanntmachung 
in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft „Heideland-
Elstertal-Schkölen“, Flemmingstraße 17, in 07613 Crossen a.d. 
Elster, 4. Etage, während der Dienststunden

Dienstag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
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Bruttoauftragssumme in Höhe von 9.328,96 €. Der Auftrag für 
die Planungsleistungen wird nur erteilt, wenn eine entsprechen-
de Förderung aus dem Programm der Dorferneuerung bewilligt 
wird. Die Kosten zur Erstellung des Förderantrages werden ge-
sondert beauftragt und abgerechnet.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 239 - 30 / 2023:
Grundstücksangelegenheiten (nicht öffentlich)
- Ablehnung

Beschluss - Nr. 240 - 30 / 2023:
Grundstücksangelegenheiten (nicht öffentlich)
- Zustimmung

Beschlüsse des Stadtrates der Stadt 
Schkölen zur Sitzung am 01. Februar 2024
Beschluss - Nr. 241 - 31 / 2024:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt das Protokoll der 30. 
Sitzung vom 13. Dezember 2023
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 242 - 31 / 2024:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Annahme der 
zweckgebundenen Spende für das Dorfgemeinschaftshaus 
Graitschen/ Höhe.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 243 - 31 / 2024:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Auftragsverga-
be zur Sanierung des Wohnhauses Friedensplatz 3 wird nach 
dem Versicherungsschaden vom Dezember 2022 in Höhe von 
15.927,42 € an die Firma Helot GmbH, Bahnhofstraße 17, 09356 
St. Egidien vergeben.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 244 - 31 / 2024
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Berufung von 
Herrn Dirk Köhler als Gemeindewahlleiter und Frau Julia Pätzold 
zum Stellvertreter des Gemeindewahlleiters für die Wahlen am 
26.05.2024 sowie ggf. für die Stichwahlen am 09.06.2024.
-Zustimmung

Beschluss - Nr. 245 - 31 / 2024
Grundstücksangelegenheiten (nicht öffentlich)
-Zustimmung

Gemeinde Silbitz

Beschlüsse des Gemeinderates  
der Gemeinde Silbitz zur Sitzung  
am 06. Februar 2024
Beschluss - Nr. 01 / 2024:
Bauangelegenheit - nichtöffentlich
- Zustimmung

Andere Behörden und Körperschaften

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung 
der Grenzfeststellung, der Grenzwiederher-
stellung und der Abmarkung) von Flurstücks-
grenzen
In der Gemeinde Silbitz
Gemarkung Silbitz Flur 2 Flurstück(e) 15/5, 15/11, 15/12, 17

wurde eine

- Grenzfeststellung
- Grenzwiederherstellung
- Abmarkung

nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 
16. Dezember 2008 (GVBl. 574) durchgeführt. Über die Liegen-
schaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine Grenznie-
derschrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift und die Do-

Gemeinde Rauda

EILENTSCHEIDUNG - 01 / 2024 des  
Bürgermeisters der Gemeinde Rauda  
gem. § 30 ThürKO am 30.01.2024
Der Bürgermeister entscheidet anstelle des Gemeinderates auf-
grund von Dringlichkeit die geplante und genehmigte Kreditauf-
nahme in der Haushaltssatzung 2023 zu veranlassen.

Stadt Schkölen

Beschlüsse des Stadtrates der Stadt 
Schkölen zur Sitzung am 13. Dezember 2023
Beschluss - Nr. 228 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt das Protokoll der 29. 
Sitzung vom 26. Oktober 2023.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 229 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die ordnungsbehörd-
liche Verordnung.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 230 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Verwaltungskos-
tensatzung der Stadt Schkölen.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 231 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Bezuschussung 
der Geschwindigkeitsmesstafel in Hainchen in Höhe von 1.000 
Euro.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 232 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Anschaffung ei-
ner Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Schkölen Orts-
teilwehr Dothen laut Angebot der Firma Brandschutztechnik 
GmbH Leipzig zu einem Kaufpreis von 14.369,25 Euro.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 233 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Vergabe des 
Auftrages zur Lieferung und Montage eines Gartenhauses an 
die Firma mein gartenhaus, Gösener Straße 10, 07607 Eisen-
berg mit einer Bruttoangebotssumme incl. Montage in Höhe von 
15.126,56 Euro.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 234 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Verteilung der Zu-
schüsse für 2023 an die Vereine.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 235 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Annahme der 
zweckgebundenen Spende für das Dorfgemeinschaftshaus Do-
then von der Firma UKA Meißen in Höhe von 3.000 Euro.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 236 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Annahme der 
zweckgebundenen Spende für das Dorfgemeinschaftshaus Do-
then.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 237 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Annahme der 
zweckgebundenen Spende für den Jugendclub Schkölen und für 
kulturelle Veranstaltungen.
- Zustimmung

Beschluss - Nr. 238 - 30 / 2023:
Der Stadtrat der Stadt Schkölen beschließt die Vergabe der Pla-
nungsleistungen zur Maßnahme „Dach-und Deckensanierung 
Kegelbahn Rockau“ an das Planungsbüro Architektur Natur 
Dipl.-Ing. Beate Heidrich, Dorfstraße 5, 07607 Gösen mit einer 
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Öffentliche Bekanntmachung
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation
Flurbereinigungsbereich Ostthüringen
Az.: 2-3-0440

Einladung zur Aufklärungsversammlung  
zum geplanten Flurbereinigungsverfahren  

Weiße Elster I

Der Freistaat Thüringen plant an der Weißen Elster umfangrei-
che Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der bebauten 
Gebiete (Ortslagen, Gewerbe- und Industriegebiete) vor Hoch-
wasser. Dabei sollen sowohl bestehende Anlagen umgestaltet 
als auch neue Hochwasserschutzeinrichtungen errichtet werden.

Für das Vorhaben müssen in den betroffenen Gemarkungen 
ländliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genom-
men werden. Um die Auswirkungen dieses Vorhabens abzumil-
dern und eine sinnvolle Neuordnung des ländlichen Grundbe-
sitzes durchzuführen, soll ein Flurbereinigungsverfahren gemäß 
§ 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), eingeleitet werden.

Das Flurbereinigungsgebiet Weiße Elster I betrifft Teile der Ge-
markungen Ahlendorf, Bad Köstritz, Caaschwitz, Crossen, Ni-
ckelsdorf, Pohlitz, Silbitz und Tauchlitz.

Eine Übersichtskarte, in der das vorgesehene Verfahrensgebiet 
dargestellt ist, und eine Liste mit den voraussichtlich betroffenen 
Flurstücken sind unter www.tlbg.thueringen.de/flurbereinigung 
einzusehen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass auch angrenzende 
Flächen in das Flurbereinigungsgebiet einbezogen werden kön-
nen, soweit dies für die Durchführung des Flurbereinigungsver-
fahrens zweckmäßig ist.

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Eigentümer von 
selbständigem Gebäude- und Anlageneigentum werden hiermit 
als künftige Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren gemäß  
§ 5 Abs. 1 FlurbG zu einer

Aufklärungsversammlung

eingeladen, die am
Dienstag, 12. März um 18 Uhr

im Klubhaus Crossen Hauptstraße 12 /
Eingang Elsterstraße, 07613 Crossen an der Elster

stattfindet.

In dieser Versammlung wird das Thüringer Landesamt für Bo-
denmanagement und Geoinformation, Flurbereinigungsbereich 
Ostthüringen, die voraussichtlichen Verfahrensteilnehmer einge-
hend über das geplante Flurbereinigungsverfahren, die Rechte 
und Pflichten der Teilnehmer sowie über die voraussichtlich ent-
stehenden Kosten unterrichten.

Gera, 30. Januar 2024

gez. Ralf Prüger
Stellv. Referatsleiter

Bewerbung für „Thüringer Demografiepreis 
2024“ vom 20.02.2024 bis 07.04.2024

Am 20. Februar 2024 geht der 
Thüringer Demografiepreis in 
eine neue Runde.

Bis zum 7. April 2024 können 
sich Bürgerinnen und Bürger mit 
Erstwohnsitz in Thüringen sowie 
Vereine, Verbände, gemeinnützi-
ge Einrichtungen, Stiftungen, Re-
ligions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaften, Gemeinden, 
Unternehmen und sonstige Initi-
ativen mit einem Projekt bewer-
ben, das die Folgen des demografischen Wandels im Freistaat 
Thüringen positiv gestaltet. Die Gewinner des Preises werden im  

www.heimat.thueringen.de

thüringer
demografie

preis 2024

kumentation der Anhörung der Beteiligten sowie die sowie die 
dazugehörige Skizze können von den Beteiligten

vom 23.02.2024 bis 25.03.2024 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, Donnerstag verlängert bis 18.00 Uhr und Freitag bis 
12.30 Uhr

in den Räumen der

Vermessungsstelle ÖbVI Dipl.-Ing. (FH) Jens Gabler,
An der Brauerei 2, 07745 Jena

eingesehen werden.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das 
Ergebnis der o.g. Liegenschaftsvermessung bekannt gegeben. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
kein Widerspruch erhoben wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei Ver-
messungsstelle Dipl.-Ing. (FH) Jens Gabler, An der Brauerei 
2, 07745 Jena Widerspruch eingelegt werden.

Jena, den 16.02.2024

Jens Gabler (ÖbVI)

Öffentliche Bekanntmachung

des Gewässerunterhaltungsverbandes Weiße Elster/
Saarbach über die Durchführung von Gewässerpfle-
gemaßnahmen an den Gewässern 2. Ordnung

Auf der Grundlage des § 31 Thüringer Wasser-
gesetz (ThürWG) und der vom Thüringer Minis-
terium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz eingeführten Richtlinie zur naturna-
hen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließge-
wässern werden in der Zeit

vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

im Auftrag des Gewässerunterhaltungsverbandes Weiße Elster/
Saarbach, im gesamten Verbandsgebiet (siehe dazu www.guv-
wesa.de) Pflegemaßnahmen an den Gewässern 2. Ordnung 
durchgeführt.

Gemäß § 41 Abs. (1) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) haben die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten der am Gewässer anlie-
genden Grundstücke, das Betreten sowie die vorübergehende 
Benutzung der Grundstücke durch die Beauftragten zu dulden. 
Durch die Anlieger ist die freie Zugänglichkeit der Gewässer-
randstreifen zu gewährleisten.

Als Gewässerrandstreifen gelten nach § 29 ThürWG in Verbin-
dung mit § 38 WHG die an ein Gewässer landseits der beiden 
Böschungsoberkanten angrenzenden Flächen. Diese betragen 
innerhalb bebauter Ortsteile jeweils fünf Meter und im Au-
ßenbereich jeweils 10 Meter.

Gemäß § 41 Abs. (1) WHG haben die Inhaber von Rechten und 
Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vo-
rübergehend behindert oder unterbrochen wird, soweit es zur 
Unterhaltung des Gewässers erforderlich ist.

Die Termine zu den geplanten Verbandsschauen finden Sie auf 
unserer Webseite.

Gewässerunterhaltungsverband
Weiße Elster/Saarbach
Köstritzer Weg 14,
07548 Gera
Telefon: 0365 77349722
E-Mail: info@guv-wesa.de
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Bei der spannenden Multivisionsreise mit und von Harald Lasch, 
nach Australien, konnten die Gäste eine abenteuerliche und in-
formative Reise durch die Weiten von Australien, aus der Radper-
spektive erleben. Zur Seniorengeburtstagsfeier, Anfang Januar, 
konnten die Jubilare und ihre Begleiter wieder einen fröhlichen 
Nachmittag bei leckeren Kuchen und Kaffee, erleben. Dieses 
Mal gab es eine besondere Unterhaltungseinlage. Unser Pfarrer 
Hoffmann spielte nicht nur auf dem Dudelsack, nein er konnte 
uns auch viel wissenswertes über das Instrument berichten. Zum 
Abschluss gab es noch ein gemeinsames Lied, welches er mit 
seiner Gitarre begleitete. Herzlichen Dank Herr Hoffmann. Ein 
weiteres Highlight war natürlich unserer 1. Tanz-Tee mit dem 
„Schlagerdoktor“ Dr. Olaf Lämmer im Klubhaus. Alle waren na-
türlich ein wenig aufgeregt, ob und wie es angenommen wird. 
Unser Resümee lautet eindeutig „das machen wir bald wieder“. 
Es war eine tolle Veranstaltung, alle Gäste aus nah und zumeist 
fern, hatten Spaß und haben teilweise fasst nonstop getanzt. 
Herzlichen Dank an Olaf Lämmer und die fleißigen „Clubschach-
telbienen“!

Ansonsten erfreuten sich unsere Gäste über Mittagstisch und 
gemeinsames Frühstück. Auch gesungen, gemalt, getanzt und 
geprobt wurde wieder fleißig in unserem Klubhaus.

Rahmen eines Online-Votings ermittelt, das vom 29.4. bis 
26.5.2024 geplant ist. Die Gewinner werden im Juni 2024 be-
kanntgeben. Auf die Sieger des Votings warten lukrative Geld-
preise: der Erstplatzierte erhält 12.000 Euro, der Zweitplatzierte 
8.000 Euro und der Drittplatzierte 5.000 Euro.

Für den Wettbewerb können alle Projekte eingereicht werden, 
die inhaltlich mindestens einen der folgenden Themenbereiche 
berücksichtigen:
HEIMAT:Stärken! - Stärkung der Daseinsvorsorge 
HEIMAT:Sichern! - Sicherung des Fachkräftebedarfs 
HEIMAT:Gestalten! - Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts

Bewerbungen können elektronisch an info@serviceagentur-
demografie.de oder postalisch gesendet werden an: Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Serviceagentur 
Demografischer Wandel (SADW), Referat 53, Werner-Seelen-
binder-Straße 8, 99096 Erfurt. Bewerbungsformulare sind ab 
dem 20. Februar 2024 unter www.heimat.thueringen.de abrufbar. 
Dem Bewerbungsformular sind ein kurzes Video des Projekts 
(max. 90 Sekunden, Handyvideos möglich) oder aussagekräftige 
Bilder hinzuzufügen. Auf der Internetseite sind weitere Hinweise 
zum Bewerbungsverfahren nachzulesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Verwaltungsgemeinschaft

Fundtieranzeige
Im Januar wurden folgende Katzen gefunden und dem Tierheim 
in Eisenberg übergeben:

Crossen am 10.01.2024 1 Hauskatze
Farbe: getigert
Geschlecht: weiblich
Alter: ca. 10 Wochen

Königshofen (Feld) am 11.01.2024 1 Hauskatze
Farbe: rot
Geschlecht: männlich
Alter: ca 2 Jahre

Die Besitzer melden sich bitte im

Tierheim Eisenberg
Am Ziegelteich 17
07607 Eisenberg
Tel.: (036691) 52030

Gemeinde Crossen an der Elster

Infos aus dem Klubhaus  
sowie Seniorenbüro Crossen

Rückschau

Der Januar hielt einige Überraschungen und tolle Ereignisse be-
reit. Vom ergreifenden Konzert mit Ronny Weiland, welches mit 
viel bekannten sowie ergreifendem Liedgut bestückt war und bei 
dem einen oder anderen ein Gänsehautgefühl und sogar Trän-
chen erzeugt hat.
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Nach ein paar Impressionen von Australien nimmt er 
Sie mit auf den Overland-Track in Tasmanien. Den 
schönsten Fernwanderweg Australiens. Durch eine 
Landschaft, die nicht umsonst zum Weltkulturerbe der 
UNESCO zählt. Lassen Sie sich von außergewöhnli-
chen Bildern und spannenden Geschichten mitneh-
men auf eine etwas andere Reise. Entdecken Sie eine 
neue Seite unserer Welt. Und gestalten Sie den Abend 
durch Ihre Fragen mit. Wir freuen uns auf Sie!

09.04.
12:00 Der „Mittagstisch“ gemäß dem Motto „Einmal im Mo-

nat nicht kochen“, also fix angemeldet und gemeinsam 
genießen, plaudern und Rezepte tauschen!

Weiterhin findet statt:
- Line-Dance-Kurs - jeden Montag von 17.30 bis 19:00 Uhr 

(bei Interesse bitte Voranmelden im Klubhaus)
- Theater Gruppe „Elsterkiesel“, Proben finden Donnerstag 

18:00 Uhr statt
- Der Crossener Frauen-Kirchen-Chor probt auch wieder bei 

uns im Haus aller 14 Tage, nächste Probe am 26.02.24, 
19:30 Uhr

Bekanntgabe:
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte Aushängen,  
Tagespresse, Facebook und unserer Homepage.

Es können die Erinnerungscollagen „der Mettenschicht Reise“ 
im Klubhaus abgeholt werden.

In eigener Sache
NEU!!! Amtliche Trauungen im Klubhaus möglich!!!! Also al-
les unter einem Dach! Direkt vom Traualtar zum Feiern auf 
den Saal - alles in einem Haus! Wir beraten Euch gern - und 
freuen uns auf euren Anruf!

TRAUT EUCH!!!
Steht bald oder später die eine oder andere Feier bei Ihnen 
ins Haus. Ob HOCHZEIT, Geburtstag, Weihnachts- oder Be-
triebsfeier bzw. eine andere Festlichkeit - bei uns im Klubhaus 
finden Sie die passende Räumlichkeit dafür. Bei uns ist eine An-
mietung von Räumlichkeiten für Ihre geplante Veranstaltung, 
von klein bis groß möglich. Auch die Räumlichkeiten in der „Al-
ten Brauerei Tauchlitz“ können Sie über uns anmieten. Hier heißt 
es... Feiern, Tagen und mehr - in historischen Gemäuern. Sie 
sind auf der Suche nach einem gemütlichen und sogleich rusti-
kalen Ambiente für Ihre Veranstaltung? Dann sind Sie hier genau 
richtig! Wo? In der „Alten Brauerei“, eingebettet zwischen dem 
Fluss „Elster“ und dem Mühlberg, im idyllisch gelegenem Ört-
chen Tauchlitz. Sie wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie auf 
unsere Homepage. Oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!

Unser öffentlicher Bücherschrank im Klubhaus Crossen - nach 
dem Motto „Nehme Bücher raus - stelle Bücher rein“ steht für Sie 
zur Verfügung.

Sprechzeiten im Klubhaus sind:
Dienstag 9:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag 15:00 bis 18:00 Uhr
Am Dienstag, den 27.2.24 findet keine Sprechzeit im Haus 
statt! Telefonisch sind wir aber trotzdem für Sie da!
In den Wochen vom 12.3. bis 22.3.24 sind wir nur telefonisch 
erreichbar.
Weitere Termine können Sie gerne telefonisch unter 036693 
248727, 0173 6426551 oder per E-Mail info@klubhaus-cros-
sen.de vereinbaren.

Mit herzlichen Grüßen das Klubhausteam!

Gemeinde Heideland

Ortsteil Etzdorf

Einladung zur Osterfeier

Sehr geehrte Senioren aus Etzdorf,

alle Senioren des Ortsteils Etzdorf sind herzlich zur 
Osterfeier am Gründonnerstag, den 28.03.2024 ab 
14:30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Etzdorf 
(ehemalige Schule) eingeladen.

Unglaub
Ortsteilbürgermeister

Vorschau

19.02.
10:00 Jeden Montag „Sanfte Gymnastik für Körper & Geist 

mit Marion“
20.02.
09:00 Dienstagsfrühstück für jederman - Schlemmen, Plau-

dern und Genießen
08.03.
18:00 Große Frauentagsparty mit Begrüßungssekt und unter 

anderem „KultHitparade von Gestern & Heute“ Freut 
euch Mädels, ob Jung oder Reif, ob aus Nah oder Fern 
- „endlich geht es wieder los“ - unsere beliebte Party 
nur für die Frau. Für tolle Musik und Unterhaltung sorgt 
„DJ WY“, unser „Dancing-Queens“ und die Line-Dancer 
„Stampers“. Versorgung übernimmt mit vielen Leckerei-
en „A&M Service“. Alle reservierten Karten sind bitte bis 
spätestens 29.02.24 (Do.), im Klubhausbüro abzuholen.

11.03.
14:30 Kreatives Malen für Kinder mit Ute. Du willst dich mit 

Farben und Stiften einfach ausprobieren oder auch 
Neues lernen?! Dann komm zu uns! Hier findest du 
die Möglichkeit!
Wir bitten um telefonische Voranmeldung!

16:00 Malkurs mit Ute, für jeden der Pinsel, Stift und Farbe 
liebt. Für ungeübte & geübte! Für Kleine & Große! An-
leitung und Unterstützung ist garantiert!

12.03.
18:00 Aufklärungsveranstaltung über „Flurbereinigungsver-

fahren Weiße Elster“ über das THÜRINGER LAN-
DESAMT FÜR BODENMANAGEMENT UND GEOIN-
FORMATION Flurbereinigungsbereich Ostthüringen 
- näheres darüber ist über einen direkten Infotext im 
Amtsblatt zu erfahren.

16.03.
09:00 bis
12:00

KINDERKLEIDERBASAR (nähere Infos bitte über das 
Kleiderbasar Team Crossen einholen!)

19.03.
18:00 Verkehrsteilnehmerschulung über die Deutsche Ver-

kehrswacht, Verkehrswacht Gera e.V.
Sie erfahren Aktuelle Infos und können Ihre Fragen stellen.

19.03.
09:00 Dienstagsfrühstück für jederman - Schlemmen, Plau-

dern und Genießen
20.03.
16:00 Töpfern für Haus, Hof und Garten und vieles mehr mit 

Dorothee. Der Frühling naht - Deko-Wechsel ist ange-
sagt - also ran an den Ton und selbst gestaltet! Wir 
bitten um vorherige Anmeldung!

26.03.
19:00 KULTURDIENSTAG; Von Kapstadt nach Sydney - 6.000 

Seemeilen mit dem Katamaran unterwegs“ Multimedia-
ler Reisebericht von und mit Holger Guse. Er nimmt Sie 
mit, auf einen der abenteuerlichsten Abschnitte seiner 
5-jährigen Reise um die Welt. Obwohl er noch nie zu-
vor auch nur einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt hatte, 
half er mit, einen neu gebauten Katamaran von Kap-
stadt/Südafrika zu seinem Besitzer nach Sydney/Aus-
tralien zu überführen. Über mehr als 6000 Seemeilen, 
ein guter Teil davon durch die „Roaring Forties“, die für 
ihre heftigen Winde und die rauhe See bekannte Zone 
zwischen dem 40. und 50. Grad südlicher Breite.
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Stadt Schkölen

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die ersten Wochen des 
neuen Jahres sind so schnell verlaufen, dass ich mich fragen 
muss, wo ist die Zeit nur geblieben?

Am 01. Februar haben wir unsere erste Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Schkölen im Jahr 2024 gehalten. Wir haben Herrn Da-
niel Weigert als stellvertretenden Wehrführer in der Feuerwehr 
Schkölen ernannt. Wir gratulieren Herrn Weigert herzlich und 
wünschen ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben.

Wir haben uns weiterhin mit dem Haushalt für das Jahr 2024 be-
schäftigt und den zweiten Entwurf besprochen. Hoffentlich finden 
wir am 22. Februar im Haupt- und Finanzausschuss passende 
Lösungen, damit wir am 07. März dem Stadtrat eine beschluss-
fähige Version vorlegen können.

Wir haben einige großen Baumaßnahmen vor, bei denen wir 
positive Fördermittelbescheide bereits erhalten haben. Über die 
genauen Maßnahmen werde ich Sie informieren, nachdem wir 
den Haushalt beschlossen haben.

Zurzeit befinden wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung, 
was für uns erstmal bedeutet, dass wir nur Ausgaben leisten kön-
nen, zu deren Leistung wir rechtlich verpflichtet sind oder die für 
die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
Wir dürfen weiterhin Bauten, Beschaffungen und sonstige Leis-
tungen des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines 
Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen.

Wie Sie alle wissen, erwarten uns dieses Jahr 3 Wahltermine. Der 
Stadtrat der Stadt Schkölen hat für die Wahlen am 26.05.2024 
sowie ggf. für die Stichwahlen am 09.06.2024 Herrn Dirk Köhler 
als Gemeindewahlleiter und Frau Julia Pätzold zur Stellvertrete-
rin des Gemeindewahlleiters berufen. An diesem Termin werden 
der neue Landrat, die Mitglieder aller 17 Thüringer Kreistage, die 
Mitglieder der Stadträte in Schkölen und Ortsteilbürgermeister 
einzelner Gemeinde gewählt. Wir wünschen einen reibungslosen 
und komplikationsfreien Verlauf der Wahlen.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
hat zum Regional- und Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ 2024 - 2025 aufgerufen. Der Thüringer Dorfwettbewerb 
würdigt das Engagement der Bürger und trägt maßgeblich zur 
Bekanntmachung der vielfältigen Ideen und Initiativen in Thürin-
gen bei. Die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
fördert eine lebendige Dorfgemeinschaft. Die Menschen werden 
motiviert, sich für ihre Gemeinschaft einzusetzen und aktiv die 
Zukunft ihrer Dörfer mitzugestalten. Die Dörfer bekommen eine 
ausgiebige Beratung durch ausgewählte Experten. Zudem kann 
eine Teilnahme den Bekanntheitsgrad des Ortes steigern und so 
gleichzeitig den Tourismus fördern. Unabhängig von der Platzie-
rung kann die Teilnahme Initialzündung für weitere positive Ent-
wicklungen und Prozesse im Dorf sein. Die Anmeldungsfrist läuft 
bis zum 31. März 2024.

Der Ansprechpartner für unseren Landkreis ist das

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
(TLLLR)
Zweigstelle Gera
Tel.: +49 361 574065-101
post.gera@tlllr.thueringen.de

Das Umweltamt - Naturschutz und Landschaftspflege - hat uns 
angeschrieben und bittet um Stellungnahme zur Ausweisung 
eines Naturdenkmals. Die Sommerlinde in Grabsdorf und die 
Dorstewitz-Linde bei Schkölen (die Winterlinde am Nordhang des 
Waldgebiets Dorstewitz bei Schkölen) sollen als Naturdenkmäler 
unter Schutz gestellt werden. Es handelt sich um die zweitstärks-
te Sommerlinde des Landkreises und um den zweitstärksten 
Baum (Winterlinde) und die stärkste Linde des Saale-Holzland-
Kreises. Wir werden diesem zustimmen. Falls Sie Anregungen 
haben sollten, bitte schreiben Sie mir unter ehlers@vg-hes.de

Diese Email-Adresse funktioniert endlich und ich bin unter dieser 
Adresse ab jetzt erreichbar.

Ich wünsche Ihnen alles Gute,

Ihre Dr. Martina Ehlers-Tomancová

Wir bitten dringend um vorherige Anmeldungen für die  
Osterfeier!
Vielen Dank.

Rückmeldung bitte bis zum 24.03.2024 an Constanze Hant-
ke, Hauptstraße 21, telefonisch unter 036691/50489 oder an 
Sigrun Hamberg, Hauptstraße 24, telefonisch unter 036691 
/ 51956.

Rückmeldung

Ich/Wir nehme(n) mit.…. Personen an der Osterfeier
am 28.03.2024 in Etzdorf teil.

...............................................................................................
Vor- und Nachname

Ortsteil Lindau / Rudelsdorf

14. Weihnachtsbaumwerfen 

Was für ein schöner Tag

Die Sonne strahlte. Der Schnee war noch da. Und der Wind, der 
eisig die ganzen Vormittag kräftig blies, lies nach.

Ein Grund für viele Einwohner, Freunde und Bekannte zum  
14. Weihnachtsbaumwerfen nach Lindau zu kommen.

Es gab nach den Feiertagen viel zu erzählen und viele nutzten 
die Möglichkeit sich wieder mit Freunden zu treffen. Die Versor-
gung war wie immer gesichert und Herr Stiel mit seinem „Süssen 
Wagen“ hatte reichlich Zuckerwatte und gebrannte Mandeln mit 
an Bord.

Natürlich war der Wettbewerb im Weihnachtsbaumwerfen die At-
traktion.
In 7 Kategorien entstanden spannende Wettkämpfe um die Po-
kale.

Wir freuen uns, das mit Hilfe von Sponsoren jedes Kind einen 
Preis erhalten konnte.

Folgende Preisträger konnten ermittelt werden:

Vorschulkinder:
1. Noah Reichel 2. Maya Prahl 3. Adam Penker
Grundschulkinder:
1. Felix Kranich 2. Johannes Guth 3. Luisa Prahl
Jugendliche bis 10. Klasse:
1. Jannik Schmidt 2. Helene Guth 3. Lucas Zollmann
Frauen:
1. Manuela Bliedtner 2. Astrid Guth 3. Juliane Gebauer
Männer:
1. Torsten Penker 2. Paul Hoffmann 3. Gerd Bliedtner
Rentnerinnen:
1. Karla Voigt 2. Elke Herbst 3. Veronika Kathe
Rentner:
1. Detlef Herbst 2. Werner Voigt 3. Georg Löber

Wir möchten uns bei allen Gästen, Organisatoren und Sponso-
ren recht herzlich für die großartige Unterstützung bedanken. 
Ohne Ihre Unterstützung kann so eine Veranstaltung in diesem 
Rahmen nicht durchgeführt werden.

Ganz besonders bedanken wir uns bei den vielen Firmen und 
Bürgern, welche uns Preise und Geldspenden in nicht unerhebli-
chen Maße zur Verfügung gestellt haben.

Wir freuen uns auf ein schönes Jahr 2024.

Und sind Sie dabei, wenn wir hoffentlich Anfang des nächs-
ten Jahres wieder einladen zum 15. Weihnachtsbaumwerfen in 
Lindau.

Das Org.Team
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Der Verein „Freunde und Förderer des 
Schlosses Crossen e.V.“ gibt bekannt:
Der Verein hat sich für eine Veranstaltung im Rahmen der Thü-
ringer Bachwochen, die seit zwanzig Jahren weit über Thüringen 
hinaus bekannt sind, beworben.
Und Crossen wurde als Aufführungsort für ein Konzert im Festsaal 
unseres Schlosses unter einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt!
Die Organisatoren der Thüringer Bachwochen machen damit der 
Crossener Bevölkerung, den Nachbargemeinden und dem Ver-
ein ein großes Geschenk.
Das Konzert verspricht Besonderes: Haben Sie Bachs Musik 
schon einmal auf dem Akkordeon interpretiert gehört?

Wir, der „Verein Freunde und Förderer des Schlosses Crossen 
e.V.“, laden Sie alle herzlich dazu ein.
Das Konzert findet statt am 9. März um 19.00 Uhr im Fest-
ssaal des Schlosses Crossen. Es spielt Goran Stevanovich 
auf dem Akkordeon.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns über Spenden zum Erhalt unseres Schlosses.

Weiterhin möchte der „Verein Freunde und Förderer des Schlos-
ses Crossen e.V.“ mitteilen, daß das von uns herausgegebene, 
reichbebilderte und aufschlußreiche Buch zur Geschichte und 
Baugeschichte des Schlosses „Das Barockschloß Crossen“ für 
jeden an der Geschichte unseres Heimatortes Interessierten für 
25,00 € im Café „Der Kräuterschuppen-Genussladen“, Haupt-
straße 13 in Crossen und im Verwaltungsgebäude, Flemming-
straße 17 in Crossen zu erwerben ist. Zu beziehen ist das Buch 
auch über jede Buchhandlung.
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie die Arbeit des Ver-
eins zur Erhaltung und Nutzung des Schlosses!

Jagdgenossenschaft Rockau - Tautenburg

Einladung

Die Jagdgenossenschaft Rockau - Tautenburg lädt alle Eigentü-
mer von Grundflächen die zum Gemeinschaftsjagdbezirk gehö-
ren zur Jahreshauptversammlung am

Dienstag, dem 05. März 2024  
um 19.00 Uhr

in das Gemeindehaus Rockau recht herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Rechenschaftsbericht
2. Angliederung von Jagdgenossen Frauenprießnitz an Rockau 

- Tautenburg
3. Abstimmung über die neue Satzung
4. Diskussion

Der Vorstand

Rasenlabyrinth - Trojaburg in Graitschen/H
In Graitschen a.d. Höhe befindet sich eine kulturgeschichtliche 
Kostbarkeit. Es ist ein Rasenlabyrinth, ein sehr altes geschütztes 
Bodendenkmal. Dieser mysteriöse Ort gibt uns noch heute so 
manches Rätsel auf. Wer hat Ihn wann und wozu geschaffen, 
was will er uns sagen?
Die Bezeichnung Trojaburg ist nach Ansicht einiger Forscher 
heute nicht mehr zutreffend. Da Trojaburgen immer Steinsetzun-
gen sind, die eine Labyrinthfigur darstellen, welche noch heute 
in Nordeuropa vorhanden sind. Kann man aber einen über Jahr-
hunderte geprägten Begriff so einfach ändern, die Zeit wird es 
wohl regeln.
Leider gibt es bisher aus früheren Zeiten kaum schriftliche Über-
lieferungen. 1841 wird in der Camburger Zeitung ein Gedicht 
über,,Der Schwedenbaum zu Graitschen“ veröffentlicht. 1853 
schreibt G. Brückner in der „Landeskunde d. Herzogthums Mei-
ningen“ …. Dicht bei der Kirche liegt ein ovalrunder Rasen und 
darin der weihin bekannte sog. Schwedenhieb ….
Der Schwedenhieb, so wird er von den Einheimischen bezeich-
net, ist zu jeder Zeit begehbar und die Suche des seltsam ver-
schlungenen Weges in die Mitte, steht jedem offen. Es ist das 
einzige noch erhaltene historische Rasenlabyrinth in Thüringen. 
In ganz Deutschland exestieren nur noch zwei weitere, Steigra 
und Hannover.

Entsorgungstermine im Februar/März 2024 
für Schkölen und Orte

Die Hausmülltonnen werden in allen Orten abgefahren

am Donnerstag (ungerade KW), den 15.02., 29.02., 14.03. und 
am 28.03.2024

Die gelben Tonnen werden abgeholt

in Rockau:
am Freitag (ungerade KW), den 16.02., 01.03. und am 15.03.2024
sowie am Samstag, den 30.03.2024

in allen anderen Orten
am Montag (ungerade KW), den 12.02., 26.02., 11.03. und am 
25.03.2024

Die blauen Tonnen stellen Sie bitte bereit

in Rockau
am Freitag (gerade Woche), den 23.02., 08.03. und am 
22.03.2024

in allen anderen Orten
am Montag (gerade KW), den 19.02., 04.03. und am 18.03.2024

Freundliche 3 Raumwohnung im Grünen  
zu vermieten!
Die Stadt Schkölen hat ab sofort eine 3-Raumwohnung im 2. OG 
im Gebäude Naumburger Straße 4 zu vermieten.

Wohnfläche ca. 60 m²; 330,00 € Nettokaltmiete zzgl. Nebenkos-
ten.

Es handelt sich um sanierten Altbau.

Nähere Angaben erhalten Sie unter 036694-40325 bei Frau 
Pätzold.

Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
im Jugendclub Hartmannsdorf - Stellenaus-
schreibung

Seit über 20 Jahren betreut der Ländliche Kerne e.V. mit Sitz 
auf dem Rittergut Nickelsdorf den Kinder- und Jugendclub in 
Hartmannsdorf. Derzeit fehlt uns dafür ein/e Betreuer/in zur lie-
bevollen und fachgerechten Betreuung von Jugendlichen im Al-
ter zwischen 7 und 16 Jahren. Es handelt sich hierbei um eine 
Teilzeitbeschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 9 
Stunden. Der Betrieb des Jugendclubs sollte an mindestens drei 
Tagen die Woche in den Nachmittagsstunden aufrechterhalten 
werden. Eine Begleitung hinsichtlich Planung und thematischer 
Ausrichtung wird durch die mobile Jugendarbeit der Ländlichen 
Kerne gewährleistet. Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbung 
bitte bevorzugt per E-Mail an:

Ländliche Kerne e.V.
Franciszka Reichmann
Nickelsdorf 1
07613 Crossen
E-Mail: f.reichmann@laendlichekerne.de
Tel.: 01590 1789634

Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei
Frau Reichmann
f.reichmann@laendlichekerne.de / 01590 1789634 oder 036693 
230922
Frau Forner
l.forner@laendlichekerne.de / 015 566286680 oder 036693 
230922
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den Mitarbeitern vom TLDA in Erfurt, Dr. T. Schüler vom TLDA 
Weimar und der bauausführenden Firma U. Rosenkranz mit Me-
tallbau Niehle bedanken.
Es liegt in der Natur der Sache, daß der Schwedenhügel ge-
pflegt und zu weilen auch erneuert werden muss. Die Einwohner 
von Graitschen schaffen dies wohl seit mehr als 200 Jahren und 
werden es weiter machen. Denn trotz aller Unsicherheiten und 
Fragezeichen ist und bleibt er ein altes erhaltenwertes Kultur-
denkmal.

Konrad Franz
Heimat und Seeverein Graitschen/H.

Feuerwehr Stadt Schkölen - Januar 2024
Im neuen Jahr hat der erste Einsatz für Feuerwehr Stadt Schkölen 
nicht lange auf sich warten lassen. Am Neujahrsmorgen um 2:52 
wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Schkölen zu einem gemel-
deten Kleinbrand in der Naumburger Straße gerufen. Durch erste 
Löschversuche von Anwohnern konnte ein Ausbreiten des Brandes 
bereits verhindert werden. Nachdem die Kameraden noch Nach-
löscharbeiten durchgeführt hatten, wurde die Brandstelle mittels 
Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht und die Einsatz-
kräfte konnten daraufhin die Einsatzstelle wieder verlassen.

Der zweite Einsatz im Januar war am 24.01.2024 um 10:59, als 
die Freiwillige Feuerwehr Stadt Schkölen zusammen mit den 
Ortsteilfeuerwehren Dothen und Wetzdorf zu einem umgestürz-
ten Baum auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Grabsdorf 
und Poppendorf gerufen wurde. Nach wenigen Minuten war der 
Baum ohne technische Hilfsmittel von der Straße entfernt, so-
dass für die Feuerwehr kein weiterer Handlungsbedarf bestand.

Es befindet sich am Südrand des Dorfes, an der Straße nach 
Grabsdorf und versteckt sich auf einem mit Büschen bewach-
senen Hügel. Diese isolierte Lage gibt ein falsches Bild wieder. 
Graitschen ist „ Steinreich“, noch heute erkennbar am Kieswerk 
Wagner. Aber auch schon vor mehr als 150 Jahren wurde an 
einem Hangausläufer hier Kies abgebaut. Da unsere Vorfahren 
ihrem Heiligtum eine geschichtliche Bedeutung angemessen 
haben, ließen sie den Schwedenkreis (so wurde er früher be-
zeichnet) unangetastet. Es enstand eine Insel, ein kegelförmi-
ger Hügel mit einen oberen Plateaudurchmesser von ca. 10 m. 
Wohl auf Initiative des ersten Lehrer in Graitschen, A. Grämer 
(Schuleinweihung war 1869) bekam um 1885 der kahle Hügel 
ein ehrwürdiges Ansehen. Es wurden zwei Wege und 5-6 Terras-
sen angelegt. Auf diesen wurden Ziersträuer wie Rosen, Flieder, 
Schneebeere, Goldregen und dazwischen Schwertlilien in allen 
Farben angepflanzt. Doch war nach ca. 50 Jahren von den Ter-
rassen nicht mehr viel zu sehen, (Die 1. unterste wurde bei den 
Sanierungsarbeiten deutlich sichtbar und liegt heute ca. 60 cm 
unter Straßenoberkante) Witterungseinflüsse, frei herumlaufen-
de Tiere und spielende Kinder hatten wohl ihre Spuren hinterlas-
sen, auch wurden die Büsche und Sträucher größer.
Die kleine Gemeinde hegte und pflegte aber ihr Wahrzeichen 
weiter. Für Schultheiß, Lehrer, Bürgermeister war es wohl eine 
Selbstverständlichkeit und Pflicht zugleich den Schwedenhieb zu 
erhalten und haben das Labyrinth im Gemeindesiegel verewigt 
(1989 hat die Fachgruppe Heraldik „Schwarzer Löwe“ dieses 
als Wappen gestaltet und in die Quedlinburger Wappenrolle ein-
getragen). In einem Zeitungsartikel vom 19.06.1907 anlässlich 
des Kirchenjubiläums wird berichtet, dass Schultheiß A. Eisen-
schmidt zur Feier des Tages den Schwedenkreis wieder auffri-
schen ließ. 1903 zeichnet der Lehrer A. Graul im „Sammelbogen 
für Heimatkunde“ den Schwedenhieb mit 11 Umgängen. Für Ver-
wirrung sorgt aber 1926 der Lehrer F. Hennicke in dem er in den 
„Monatsblätter für Wanderfrohe“ den Schwedenhieb mit 12 Um-
gängen abbildet. Der Titel lautet „Die Trojaburg bei Graitschen 
eine nordische Sonnenkultdarstellung in Thüringen“. Er wollte 
wohl eine „vollständige“ Trojaburg präsentieren. Vollständig, 12 
Umgänge = 12 Monate, in dem Sinne, dass die Bögen den Son-
nenlauf über dem Horizont die einzelnen Monaten versinnbildli-
chen sollen.
1929 gab es in Graitschen die 1. Energiewende. Die vorhande-
nen Windmotoren für die Trinkwasserversorgung bekamen elek-
trische Unterstüzung. Beim Leitungsbau wurde ein A Mast auf 
den Schwedenhieb gestellt. Die sich daraus ergebenden Strei-
tigkeiten endeten wohl erst 1965 mit der Errichtung einer neuen 
Trafostation.
Nach den Wirren des 2. Weltkrieg ist es der Lehrer H. Lobert, der 
1946 mit der Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“ das seltene 
Denkmal wieder herrichtet und die Pflege übernimmt.
Anfang der 50er Jahre gab es einige Aufregung. Behauptungen 
in der Presse, Besichtigung durch das Thüringer Landesmuse-
um, Schreiben vom Kreisdenkmalamt sorgten schließlich für den 
Entschluss einer Umzäunung. Der Angebotspreis von 2600 DM 
ließ den Gedanken wohl schnell wieder verfallen. Statt dessen 
sollte nun eine Dornenhecke gepflanzt werden. Auf Grund der 
neusten Erfahrungen sei diese aber eine Niststätte für Obst-
baumschädlinge und müsste regelmäßig gespritzt werden. Es 
wurde wohl noch weiter diskutiert bis schlussendlich nichts pas-
sierte. Das Bodendenkmal wurde vom Landesmusem für Ur- und 
Frühgeschichte Weimar am 15.11.1955 unter Schutz gestellt.
Bis 1960 hatte der Lehrer H. Lobert die Pflege übernommen, die 
danach wohl in den Händen mehrerer Rentner lag.
Ab Mitte der 70er Jahre haben E.+J. Eisenschmidt die „Burg“ er-
obert. Mit viel Hingabe und Leidenschaft haben Sie die Attraktion 
des Dorfes gehegt und gepflegt. Besonders E. Eisenschmidt war 
es, der sich mühte, die Geschichte des Labyrinth zu erforschen. 
Das Ergebnis können wir heute in der kleinen Chronik, die an-
lässlich der 950 Jahrfeier im Jahr 1990 herausgegeben wurde 
sehen. Mit Gründung des Heimat und Seeverein Graitschen/H 
1994 übernahm dieser die Pflege.
Auch der Archäologische Verein von Schkölen hat sich an den 
Erhaltungsmaßnahmen beteiligt.
Leider hatten unsere Vorfahren um das Labyrinth etwas zu viel 
Kies abgebaut, so dass es durch verschiedene Einflüsse zum 
Zerfall des Hügels gekommen ist. Die erforderlichen Erhaltungs-
maßnahmen waren recht aufwendig. Um dem Hügel von unten 
her einen Halt zu geben, wurden straßenseitig am Böschungsfuß 
Gabionenkörbe eingesetzt. Oben auf dem Plateau wurde ein ver-
zinkter Blechringanker eingegraben um das weitere Abbrechen 
der Außenkante zu stoppen. Der östliche Weg wurde zugefüllt, 
da an dieser Stelle der Hang besonders steil ist. Der kleine Dorf-
verein konnte diese Maßnahmen nicht allein schaffen, deshalb 
sind wir dem Freistaat Thüringen für die große, unbürokratische 
Unterstützung sehr dankbar. Insbesondere möchten wir uns bei 
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Ihre Feuerwehr Stadt Schkölen

Geschichtsabend auf dem Ratskellersaal
Am Freitag, den 22. März 2020 um 19.00 Uhr veranstaltet der 
Burgverein Schkölen zum 10.Mal einen informativen Abend mit 
dem Thema: „Hoch- und Niedrigwasser und seine Folgen“
Dr. Mathias Deutsch wird im ersten Teil der Veranstaltung das 
Phänomen „Hochwasser im mitteldeutschen Raum“ betrachten 
und uns deren katastrophalen Folgen für die Kulturlandschaften 
und deren Bewohner nahebringen.
Im Zweiten Teil nimmt der Burgverein „Hoch- und Niedrigwasser 
in Schkölen“ unter die Lupe. Das Eine wie das Andere fordert 
nicht nur die ortsansässige Feuerwehr heraus, sondern hat über 
die Jahrhunderte immer wieder für große Schäden und angstvol-
le Momente bei den Bewohnern der Ortsmitte gesorgt.
Es wird nicht nur Wasser fließen, sondern für Speis und Trank wird 
reichlich gesorgt und die Mitglieder vom Burgverein Schkölen la-
den herzlich ein zu einem kurzweiligen und bewegenden Abend.

I. K.

Natürlich darf auch die regelmäßige Ausbildung nicht fehlen.
Am 05. Januar frischten die Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Stadt Schkölen ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe auf. Im 
ländlichen Raum sind die örtlichen Feuerwehren häufig noch vor 
dem Rettungsdienst an der Unfallstelle und übernehmen somit 
die Erstversorgung von Verletzten. Deswegen ist es wichtig, dass 
neben dem Wissen aus der Grundausbildung auch den Umgang 
mit den örtlich vorhandenen Hilfsmitteln für die Erste Hilfe, wie 
unserem AED (automatisierter externer Defibrillator), regelmä-
ßig zu wiederholen.
Am 19. Januar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Stadt Schkölen statt. In dieser blickte Wehrführer 
Mario Rechenberger auf das vergangene Jahr der Feuerwehr 
zurück. Im Jahr 2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt 
Schkölen zu 23 Einsätzen alarmiert, davon 8 Brände, 13 techni-
sche Hilfeleistungen und 2 Brandsicherheitswachen. Die Mitglie-
derzahl hat sich von 28 (Dez. 2022) auf 30 (Dez. 2023) erhöht, 
davon 23 Männer und 7 Frauen. Die Jugendfeuerwehr Schkölen 
zählt aktuell 24 Mitglieder.
Aufgrund des Rücktrittes unseres bisherigen stellvertretenden 
Wehrführers Markus Matz fand im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung auch die Neuwahl dieses Amtes statt. Bei der ge-
heimen Wahl entfielen die meisten Stimmen auf Kamerad Da-
niel Weigert, der zur Stadtratssitzung am 01. Februar durch die 
Bürgermeisterin Frau Dr. Martina Ehler-Tomancova zum neuen 
stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Schkölen berufen wurde. Wir wünschen ihm für sein neu über-
nommenes Amt viel Erfolg.
Neben der Wahl konnten bei der Jahreshauptversammlung auch 
zahlreiche Beförderungen und Berufungen vorgenommen wer-
den.

Befördert wurde
Kamerad Maurice Heinze zum Feuerwehrmann-Anwärter,
Kamerad Norman Dorstewitz zum Feuerwehrmann-Anwärter,
Kamerad Andre Ziegler zum Feuerwehrmann-Anwärter,
Kameradin Laura-Laureen Schauer zur Feuerwehrfrau,
Kamerad Daniel Noor zum Oberfeuerwehrmann,
Kamerad Nils Heidingsfeld zum Hauptfeuerwehrmann,
Kamerad Noah Kluge zum Hauptfeuerwehrmann,
Kameradin Elke Schauer zur Löschmeisterin,
Kamerad Jonas Kluge zum Löschmeister,
Kamerad Mathias Rechenberger zum Oberlöschmeister,
Kamerad Harald Förster zum Oberlöschmeister,
Kamerad Herwig Schauer zum Oberlöschmeister und
Kamerad Sven Vater zum Brandmeister.
Berufen wurden
Kamerad Jonas Kluge zum Gruppenführer der Stadt Schkölen 
und
Kamerad Mathias Rechenberger zum Zugführer der Stadt 
Schkölen.

Am 13. Januar veranstaltete der Feuerwehrverein der Stadt 
Schkölen e.V. sein traditionelles Weihnachtsbaumverbrennen 
auf dem Gelände des ehemaligen Dichtungswerkes. Wie jedes 
Jahr war es die Aufgabe der Jungs und Mädchen der Jugendfeu-
erwehr Schkölen, die Weihnachtsbäume am Vormittag im Stadt-
gebiet einzusammeln. An diesem Tag durfte sich die Jugendfeu-
erwehr zudem über mehrere Spenden freuen, für die wir uns an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken möchten.
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Veranstaltungen

Samstag, den 16.03.'24
von 09:00 - 12:00 Uhr 

ab 08:30 Uhr Schwangere + 1 Begleitperson
oder Eltern von Neugeborenen (bis 6 Monate) bei Vorlage des

Mutterpasses

Klubhaus 
Crossen

Navi: Hauptstraße 12, 07613 Crossen

Im Foyer wird es wieder einen
 Kuchenverkauf geben 

47. Kinderkleiderbasar
Crossen
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Walpernhain
18. Februar Sonntag
10.15 Uhr Gottesdienst (UMK)

Evangelischer Pfarrbereich Crossen

Caaschwitz, Crossen, Etzdorf, Hartmannsdorf, Hart-
mannsdorf, Rauda, Seifartsdorf, Silbitz, Thiemendorf

Kontakt:
Pfarrer Rainer Hoffmann
An der Pfarre 2, 07613 Etzdorf
Tel. 036691 43233

Ev. Kirchenbüro Eisenberg
Markt 11, 07607 Eisenberg
Tel. 036691 25110, Fax 25139
pfarramt.eisenberg@gmx.de
Sprechzeiten: Di. & Do. 10-12 Uhr

Do. 16-17.30 Uhr

Gottesdienste und Veranstaltungen:

Caaschwitz
04. März Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst (RH)
Crossen
18. Februar Sonntag
10.30 Uhr Gottesdienst (RvT)
Etzdorf
06. März Mittwoch
14.30 Uhr Kirchenkaffee (RH)
Hartmannsdorf
24. Februar Samstag
18.00 Uhr Weltgebetstag (Crossener Chor, Susann Schlag, 

Frank Jakobeit, Joachim Hoffmann, RH)
Rauda
24. Februar Samstag
18.00 Uhr Weltgebetstag in Hartmannsdorf (RH)
Thiemendorf
18. Februar Sonntag
09.30 Uhr Gottesdienst (RvT)

Abkürzungen der Mitarbeiter
RH = Rainer Hoffmann, Pfarrer
UMK = Ulrike Magirius-Kuchenbuch, Pfarrerin
RvT = Regina von Thaler, Prädikantin

Evangelischer Pfarrbereich Schkölen-Osterfeld

18. Februar - Invokavit
09.00 Uhr Löbitz Pfr. Roßdeutscher
25. Februar - Reminiszere
10.30 Uhr Schkölen Pfr. Pillwitz
03. März - Okuli
10.00 Uhr Osterfeld/Lissen Pfr. Pillwitz
10. März - Laetare
09.00 Uhr Goldschau Pfr. Pillwitz
14.00 Uhr Meyhen Pfr. Roßdeutscher

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf 
der Homepage des Pfarrbereiches: www.kirche-schkoelen-
osterfeld.de.

Kontakt:
Pfarramt Schkölen | Pfarrer Roßdeutscher
Markt 7, 07619 Schkölen
Tel: 036694 - 20 513 | Mobil: 0173 - 37 22 617
Sprechzeit: nur nach telefonischer Vereinbarung
email@kirche-schkoelen.de | www.kirche-schkoelen-osterfeld.de

Gemeindebüro, Friedhofsverwaltung
Schkölen und Zschorgula | Frau Peters
Bürozeit: Di 13:00 - 17:00 Uhr | Do 08:00 - 12:00 Uhr
Tel. 036694 - 20 513
email@kirche-schkoelen.de

Evangelischer Pfarrbereich Königshofen

mit den Gemeinden Buchheim, Dothen, Gösen, Groß-
helmsdorf, Hainchen, Königshofen, Lindau-Rudels-
dorf, Walpernhain

Kontakt:
Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch
Pfarrgasse 1, 07613 Königshofen
Tel. 036691 46921

Ev. Kirchenbüro Eisenberg
Markt 11, 07607 Eisenberg
Tel. 036691 25110, Fax 25139
pfarramt.eisenberg@gmx.de

Sprechzeiten: Di. & Do. 10-12 Uhr
Do. 16-17.30 Uhr

Gottesdienste und Veranstaltungen:

Für alle Kirchgemeinden
24. Februar Samstag
18.00 Uhr Weltgebetstag in Hartmannsdorf
25. Februar Sonntag
16.00 Uhr Familienkirche in Lindau
01. März Freitag
18.00 Uhr Weltgebetstag in Großhelmsdorf (Dorfgemein-

schaftshaus)
02. März Samstag
10.00 Uhr Kinderweltgebetstag in Eisenberg
10. März Sonntag
10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Ei-

senberg
Dothen
18. Februar Sonntag
13.00 Uhr Gottesdienst (UMK)
03. März Sonntag
13.00 Uhr Gottesdienst (UMK)
Gösen
04. Februar Sonntag
10.15 Uhr Gottesdienst (UMK)
03. März Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst (UMK)
Großhelmsdorf
22. Februar Donnerstag
18.00 Uhr Andacht/Gottesd. od. Bibel im Gespräch (UMK)
01. März Freitag
18.00 Uhr Weltgebetstag (Dorfgemeinschaftshaus)
14. März Donnerstag
18.00 Uhr Bibel im Gespräch (UMK)
Hainchen
18. Februar Sonntag
14.15 Uhr Gottesdienst (UMK)
03. März Sonntag
10.15 Uhr Gottesdienst (UMK)
Königshofen
18. Februar Sonntag
09.00 Uhr Gottesdienst (UMK)
27. Februar Dienstag
16.30 Uhr Kindernachmittag
28. Februar Mittwoch
18.00 Uhr Werktags-Gottesdienst (UMK)
06. März Mittwoch
14.30 Uhr Kirchenkaffee (UMK)
13. März Mittwoch
18.00 Uhr Werktags-Gottesdienst (UMK)
19. März Dienstag
16.30 Uhr Kindernachmittag
Lindau
25. Februar Sonntag
16.00 Uhr Familienkirche (UMK)



Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen - 15 - Nr. 2/2024

- Weißenborn: Zumba: ab Mi., 27.03., 18:00; Senioren: 17:00 //

Weitere Informationen: www.vhs-saale-holzland-kreis.de, info@
shk.vhs-th.de, Tel. 036601 554724-12 und 036691 247864-20

Wir suchen Kursleiter, u. a. für Wassergymnastik (für freitags, 
Stadtroda), Yoga, Pilates, Herz-Kreislauf-Training, Englisch, Ge-
bärdensprache, Kalligraphie/Handlettering, Baumschnitt.

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Kindernachmittag Boxenstopp
Mittwochs von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Schulzeit sind beson-
ders die Grundschulkinder herzlich zu einem erlebnisreichen 
Programm in das Gemeindehaus Schkölen, Markt 7, eingeladen.

Kontakt: Andreas Feustel, Telefon 036694/20000

Katholische Pfarrgemeinde Eisenberg

Kath. Kirche Maria Verkündigung
Am Friedenspark, 07607 Eisenberg
Gemeindehaus, Jenaer Str. 12
Tel: 036691/ 42133
E-Mail: pfarrereisenberg@kath-kirche-gera.de

Reguläre Gottesdienste

Zweiwöchiger Wechsel
Samstag 18:00 Uhr (ungerade KW) / Sonntag 10:30 Uhr

Weitere Informationen:
Röm.-katholische Pfarrei St. Elisabeth Gera
Pfarrer Bertram Wolf
07546 Gera, Kleiststr. 7
Tel. 0365/26461
E-Mail: info@kath-kirche-gera.de
Homepage: www.kath-kirche-gera.de

Zeugen Jehovas
Ort:
Königreichssaal der Zeugen Jehovas
Am Tälchen 5
07607 Eisenberg

Sonntag, den 18. Februar 2024   10:00 Uhr
Thema: Wer ist dein Gott?

Sonntag, den 25. Februar 2024   10:00 Uhr
Thema: Wie man Satans Fallen meidet

Sonntag, den 03. März 2024   10:00 Uhr
Thema: Sich den „Vater tiefen Mitgefühls“ zum Vorbild nehmen

Sonntag, den 10. März 2024   10:00 Uhr
Thema: Liebe - das Kennzeichen wahrer Christen

Wir freuen uns auf Sie. Der Eintritt ist frei.
Besuchen Sie auch: jw.org

Ausblick auf unser  
Frühjahrssemester - Kursauswahl

- Eisenberg: Yoga 50+: ab Di., 02.04., 09:00 sowie 10:30 // 
Tai Chi: ab Mo., 15.04., 18:15 // Englisch A1.2: montags, 
14-täglich, 18:00; Conversation B1: ab Do., 22.02., 17:45 //

- Seifartsdorf: Töpfern: ab 27.02., 17:00 //
- Hermsdorf: Fotos mit Smartphone: ab Di., 20.02., 17:00 

// Künstliche Intelligenz im Alltag: ab Mi., 21.02., 19:00 
// Bildbearbeitung mit Photoshop (Grundlagen): ab Di., 
27.02., 17:00 // Progressive Muskelentspannung (Fortge-
schrittene): ab Mo., 19.02., 16:30 // Heimatliches Winter-
gemüse: Sa., 24.02., 09:00 // Wirbelsäule stärken 50+: 
ab Mi., 28.02., 09:45 // „Letzte Hilfe“. Grundwissen über 
das Lebensende: Mi., 28.02., 17:00, entgeltfrei // Yoga 50+: 
ab Di., 09.04., 08:30 // Schwedisch A1.2: ab Mi., 21.02., 
09:40 // Spanisch: ab Di., 27.02., A1.2, 17:00; A1.4, 18:45; 
Auffrischung A2, ab Fr., 23.02., 17:00 // „Lost in the kit-
chen?“. Englisch beim Kochen: ab Mi., 28.02., 18:30 // 
Englisch: ab Do., 07.03, A1.2, 16:20; Auffrischung A2.5, 
18:10; Conversation & Business, 18:00; Mittelstufe B1: ab 
Mi., 20.03., 17:30 // Arabisch A1.6: ab Di., 09.04., 18:30 // 
Deutsch intensiv A1.3: ab Sa., 06.04., 13:00 // Smartpho-
ne: Einsteiger, ab Di., 20.02., 09:15; Fortgeschrittene: ab 
Di., 09.04., 09:15 // Laptop/PC: ab Mi., 21.02., Einsteiger, 
14:00; Fortgeschrittene, 17:00


